
Beschlüsse des EZB-Rats 
(ohne Zinsbeschlüsse) 

Wirtschaftliche, monetäre und finan-Wirtschaftliche, monetäre und finan-
zielle Lage:zielle Lage: Am 19. Februar 2009 verab
schiedete der EZBRat den Strukturbericht 
2009, der vom Geldpolitischen Ausschuss 
(einem Ausschuss des Eurosystems/ESZB) 
verfasst wurde. Der Bericht gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Entwick
lungen bei der Wohnungsbaufinanzierung 
im EuroWährungsgebiet in den Jahren 
1999 bis 2007 (Hypothekenverschuldung, 
Merkmale von Wohnungsbaukrediten und 
deren Finanzierung sowie Zinsabstände). 
Außerdem werden die zentralen Aspekte 
der Wohnungsbaufinanzierung im Euro
raum mit jenen im Vereinigten Königreich 
und in den Vereinigten Staaten verglichen. 
Der Bericht wird dem Europäischen Parla
ment zugeleitet und im April 2009 auf der 
Website der EZB veröffentlicht.

Operationeller Bereich:Operationeller Bereich: Im Januar 2009 
beschloss der EZBRat, die technischen Än
derungen am Risikokontrollrahmen, welche 
am 4. September 2008 bekannt gegeben 
worden waren, im Hinblick auf Asset 
BackedSecurities (ABS) und ungedeckte 
Bankschuldverschreibungen zusätzlich an
zupassen. Diese zusätzlichen Anpassungen, 
die am 1. März 2009 in Kraft getreten sind, 
werden durch eine Änderung der Leitlinie 
EZB/2000/7 über geldpolitische Instru
mente und Verfahren des Eurosystems 
(EZB/2009/1) umgesetzt und im Einzelnen 
in einer Pressemitteilung erläutert, die am 
20. Januar 2009, dem Tag der Verabschie
dung der Leitlinie EZB/2009/1 durch den 
EZBRat, auf der Website der EZB veröf
fentlicht wurde. Die Leitlinie wurde am 
5. Februar 2009 im Amtsblatt der EU ver
öffentlicht und ist auch auf der Website 
der EZB abrufbar. 

Am 29. Januar 2009 stimmte der EZBRat 
der Veröffentlichung der „Euro Money 
Market Study 2008“ (Studie über den 
Geldmarkt des EuroWährungsgebiets) zu. 
Diese stützt sich auf Umfragen, die jeweils 
das zweite Quartal von 2007 und 2008 er
fassen, und analysiert den EuroGeldmarkt 
im Hinblick auf Umsatztrends sowie Ent
wicklungen bei seiner Integration und Effi
zienz. Die Studie und eine entsprechende 
Pressemitteilung wurden am 2. Februar 
2009 auf der Website der EZB veröffent
licht. Am 30. Januar 2009 beschloss der 
EZBRat eine Ausweitung der Bereitstel
lung von Liquidität in Schweizer Franken 
an Geschäftspartner des Eurosystems über 
Euro/CHFSwapgeschäfte mit einwöchiger 
Laufzeit und einem Höchstbetrag von 
25 Mrd. Euro je Geschäft. Eine entspre
chende Mitteilung war der Ankündigung 
des Geschäfts vom 2. Februar 2009 bei
gefügt.

Am 2. Februar 2009 beschloss der EZBRat 
gemeinsam mit dem Offenmarktausschuss 
der USNotenbank, das befristete wechsel
seitige Währungsabkommen (SwapVer
einbarung) bis zum 30. Oktober 2009 zu 
verlängern. Eine entsprechende Pressemit
teilung wurde am 3. Februar 2009 auf der 
Website der EZB veröffentlicht. Der EZB
Rat nahm am 6. Februar 2009 die jährliche 
Beurteilung der nicht geregelten Märkte 
zur Kenntnis. Die Beurteilung kam zu dem 
Ergebnis, dass MTS Slovenia zur Liste der 
für die Sicherheitenverwaltung des Euro
systems zulässigen nicht geregelten Märk
te hinzugefügt werden sollte. Ein aktuali
siertes Verzeichnis der nicht regulierten 
Märkte, die von der EZB zugelassen sind, 
ist auf der Website der EZB abrufbar.

Zahlungssysteme und MarktinfrastrukZahlungssysteme und Marktinfrastruk--
tur:tur: Am 6. Februar 2009 stimmte der EZB
Rat der Veröffentlichung der Ergebnisse 
der nationalen Indikatoren für SepaÜber
weisungen (SCTs) einzelner Länder auf der 
Website der EZB zu. Diese ergänzen die In
dikatoren für das EuroWährungsgebiet, 
die bereits auf der EZBWebsite abrufbar 
sind. Am 19. Februar 2009 stimmte der 
EZBRat der Veröffentlichung des Doku
ments „Eurosystem oversight policy frame
work“ (Rahmen der Überwachungspolitik 
des Eurosystems) zu, das einen Überblick 
über die derzeit bestehenden Methoden 
und Instrumente gibt, die das Eurosystem 
bei der Überwachung anwendet. Außer
dem billigte er die Veröffentlichung des 
vom Eurosystem erstellten Dokuments 
„Harmonised oversight approach and over
sight standards for payment instruments“ 
(Harmonisierter Überwachungsansatz und 
harmonisierte Überwachungsstandards für 
Zahlungsverkehrsinstrumente). Eine Presse
mitteilung mit weiteren Einzelheiten hier
zu wurde auf der Website der EZB ver
öffentlicht.

Finanzstabilität und Aufsichtsfragen: Finanzstabilität und Aufsichtsfragen: 
Am 19. Februar 2009 beschloss der EZB
Rat, auf der EZBWebsite Daten zur Er
tragslage, zu den Bilanzen und zur Solvenz 
von EUBanken für den Zeitraum bis De
zember 2007 zu veröffentlichen. Diese vom 
Ausschuss für Bankenaufsicht (einem Aus
schuss des Eurosystems/ESZB) erstellten 
Daten umfassen die Bankensysteme aller 
EULänder und enthalten Informationen 
über alle Bankengruppen. Am 19. Februar 
2009 nahm der EZBRat zur Kenntnis, dass 
die dritte Ausgabe des „ECB Report on Fi
nancial Integration“ (Bericht der EZB über 
die Integration der Finanzmärkte) im März 
2009 veröffentlicht werden soll. In diesem 
Bericht werden der Stand der Finanzmarkt
integration im Euroraum und die dies
bezüglichen Aktivitäten des Eurosystems 
erläutert. Zusätzlich wird auf drei ausge
wählte Themen eingegangen, darunter die 
Auswirkungen der Finanzkrise auf die 
Integ ration der Finanzmärkte im Euroraum. 
Das Spektrum des diesjährigen Berichts 
wurde auch dahingehend erweitert, dass er 
nicht nur die Finanzmarktintegration, son
dern auch die Finanzmarktentwicklung 
umfasst. Der Bericht wird auf der Website 
der EZB zur Verfügung gestellt.

Stellungnahme zu Rechtsvorschriften: Stellungnahme zu Rechtsvorschriften: 
Am 16. Januar 2009 verabschiedete der 
EZBRat auf Ersuchen des belgischen Fi
nanzministers eine Stellungnahme zu Än
derungen der Regelungen über die Vertei
lung der Einkünfte der Nationale Bank van 
België/Banque Nationale de Belgique und 
die Verteilung ihrer Gewinne an den bel
gischen Staat (CON/2009/4). Die Stellung
nahme ist ebenso wie die neun folgenden 
auf der Website der EZB abrufbar. Am 
22. Januar 2009 verabschiedete der EZB
Rat auf Ersuchen des österreichischen Fi
nanzministeriums eine Stellungnahme zur 
Zahlung der vorgeschlagenen Erhöhung 
der Quote Österreichs beim IWF durch die 
Nationalbank (CON/2009/5). Am 26. Janu
ar 2009 verabschiedete der EZBRat auf 
Ersuchen des dänischen Wirtschaftsminis
teriums eine Stellungnahme zur Erweite
rung des Finanzstabilitätssystems, das die 
vollständige Deckung von Ansprüchen von 
Einlegern und gewöhnlichen Gläubigern 
garantiert, und zu einem System für die 
Bereitstellung staatlichen Kapitals für 
 Kreditinstitute (CON/2009/6). 

Am 27. Januar 2009 verabschiedete der 
EZBRat auf Ersuchen der Banque centrale 
du Luxembourg eine Stellungnahme zu der 
Rolle der Banque centrale du Luxembourg 
bei der Erstellung bestimmter Statistiken 
(CON/2009/7). Am 4. Februar 2009 verab
schiedete der EZBRat auf Ersuchen der 
Sveriges Riksbank eine Stellungnahme zur 
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Zentralbanken
Münze mit dem geringsten Nennwert, die 
ihre Gültigkeit als gesetzliches Zahlungs
mittel verliert, und zu Änderungen der 
Rundungsregeln (CON/2009/8). Am 4. Feb
ruar 2009 verabschiedete der EZBRat auf 
Ersuchen der Magyar Nemzeti Bank eine 
Stellungnahme zu den Betriebsvorschriften 
des Zentralverwahrers, der Clearingstelle 
und der zentralen Gegenpartei (CON/ 
2009/9). 

Am 4. Februar 2009 verabschiedete der 
EZBRat auf Ersuchen der lettischen Fi
nanz und Kapitalmarktkommission eine 
Stellungnahme zum Einlagensicherungssys
tem und zu der Rolle der Aufsichtsbehörde 
in Insolvenzverfahren (CON/2009/10). Am 
9. Februar 2009 verabschiedete der EZB
Rat auf Ersuchen des lettischen Finanz
ministeriums eine Stellungnahme zu vom 
Staat gezahlten Entschädigungen im Zu
sammenhang mit Übernahmen von Banken 
(CON/2009/11). Am 9. Februar 2009 verab
schiedete der EZBRat auf Ersuchen des 
zyprischen Finanzministeriums eine Stel
lungnahme zu den Bedingungen für die 
Gewährung staatlicher Kredite und Garan
tien in Notfällen (CON/2009/12). 

Am 16. Februar 2009 verabschiedete der 
EZBRat auf Ersuchen des bulgarischen 
 Justizministeriums eine Stellungnahme zu 
zusätzlichen Qualifikationskriterien für die 
Mitglieder des Rates der Bulgarischen Na
tionalbank und weiteren Bestimmungen 
zur Übermittlung diesbezüglicher Informa
tionen (CON/2009/13). 

Am 5. Februar 2009 billigte der EZBRat 
die Beteiligung des Eurosystems an einem 
regionalen Programm zur technischen  
Unterstützung der acht offiziellen bezie
hungsweise potenziellen EUBeitrittskan
didaten (Albanien, Bosnien und Herzego
wina, der Kosovo, Kroatien, die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Mon
tenegro, Serbien und die Türkei) im Bereich 
der Bankenaufsicht. Das zweijährige Pro
gramm wird ab Herbst 2009 in Zusammen
arbeit mit anderen Institutionen, die in der 
Region technische Unterstützung leisten, 
durchgeführt.

Corporate Governance: Corporate Governance: Am 16. Februar 
2009 verabschiedete der EZBRat eine 
Empfehlung an den Rat der EU zu den ex
ternen Rechnungsprüfern der Deutschen 
Bundesbank (EZB/2009/3). Die Empfehlung 
wird in Kürze im Amtsblatt der EU und auf 
der Website der EZB veröffentlicht.
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Überwachungspolitik 
des Eurosystems

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
Ende Februar 2009 das Dokument „Eurosys
tem oversight policy framework“ (Der Rah
men der Überwachungspolitik des Euro
systems). Darin werden die Aufgaben des 
Eurosystems auf dem Gebiet der Überwa
chung dargelegt. Es geht um die Zentral
bankfunktion, durch welche die Sicherheit 
und Effizienz von Zahlungs und Abwick
lungssystemen gefördert werden, indem 
Systeme beobachtet, beurteilt und gege
benenfalls Änderungen angeregt werden. 
Die Förderung des reibungslosen Funktio
nierens der Zahlungssysteme ist eine zent
rale Aufgabe des Eurosystems. Zu deren 
Erfüllung verfolgt das Eurosystem drei An
sätze: Es übernimmt eine operationale Rol
le, führt Überwachungsaktivitäten durch 
und wirkt als Katalysator.

„Der Rahmen der Überwachungspolitik“ 
gibt einen Überblick über die derzeit be
stehenden Methoden und Instrumente, die 
das Eurosystem bei der Überwachung an
wendet. Darüber hinaus bietet er einen 
Einblick in die Aufgabenverteilung inner
halb des Eurosystems und stellt dessen 
Überwachungsaktivitäten  insbesondere im 
Hinblick auf die wechselseitige Verflech
tung und den Standort der Zahlungs und 
Abwicklungssysteme in einen globalen Zu
sammenhang. Das Dokument ersetzt eine 
frühere Grundsatz er klärung des Eurosys
tems mit dem Titel „Role of the Eurosystem 
in the field of payment systems oversight“ 
(Die Rolle des Eurosystems bei der 
Zahlungsverkehrs überwachung), die im 
Jahr 2000 veröffentlicht wurde.

Durch die Publikation dieses Rahmens 
strebt das Eurosystem eine höhere Trans
parenz seiner Überwachungspolitik an. 
Hierdurch sollen die Betreiber von Zah
lungs und Abwicklungssystemen befähigt 
werden, die geltenden Anforderungen und 
Standards zu beachten. Durch einen trans
parenten Rahmen sieht das Eurosystem 
auch einen angemessenen Grad an Konsis
tenz im Hinblick auf seinen Überwachungs
ansatz gewährleistet. Schließlich soll durch 
Transparenz eine Basis dafür geschaffen 
werden, die Wirksamkeit der Maßnahmen 
des Eurosystems zu beurteilen, wodurch 
das Eurosystem bei der Durchführung der 
Überwachung seiner Rechenschaftspflicht 
nachkommt.
Gleichzeitig hat die EZB auch ein Doku
ment des Eurosystems mit dem Titel „Har
monised oversight approach and oversight 
standards for payment instruments“ (Har
monisierter Überwachungsansatz und har
monisierte Überwachungsstandards für 
Zahlungsverkehrsinstrumente) veröffent
licht. Jüngste Konsultationen hatten er
geben, dass die Erwartungen am Markt 
hinsichtlich eines einheitlichen Ansatzes 
und gleicher Wettbewerbsbedingungen bei 
der Überwachung von SepaZahlungs ins
trumenten durch Zentralbanken im Euro
Währungsgebiet gestiegen sind. Vor diesem 
Hintergrund wurden 2006/07 Überwa
chungsstandards für Kartenzahlungssys teme 
entwickelt, die im Anschluss an ein öffent
liches Konsultationsverfahren fertig gestellt 
und im Januar 2008 vom EZBRat verab
schiedet wurden. Auf deren Grund lage er
arbeitete das Eurosystem einen  allgemeinen 
Ansatz und eine Reihe gemeinsamer Min
deststandards für die Überwachung von 
Zahlungsinstrumenten. Statt von Fall zu 
Fall Rahmenregelungen als Reaktion auf 
Marktentwicklungen auszuarbeiten, so die 
EZB, bilden die gemeinsamen Über wa
chungs standards eine Basis, auf die sich die 
Überwachung von Zahlungsinstrumen ten 
im Allgemeinen stützen kann. 

Beide Veröffentlichungen sind auf der 
Website der EZB unter der Rubrik „Publica
tions“ abrufbar (www.ecb.europa.eu/pub).
Umfrage Kreditgeschäft

Die EZB veröffentlichte Anfang Februar 
2009 ihren Bericht über die Ergebnisse der 
Umfrage zum Kreditgeschäft im EuroWäh
rungsgebiet vom Januar 2009. Diese Er
hebung wird viermal im Jahr durchgeführt, 
in der Regel jeweils zum Quartalsbeginn. Die 
jüngste Umfrage enthielt auch eine Reihe 
von Zusatzfragen, mit deren Hilfe festge
stellt werden sollte, inwieweit sich die seit 
der zweiten Jahreshälfte 2007 aufgetre
tenen Spannungen an den Finanzmärkten 
auf die Kreditrichtlinien der Banken für Kre
dite (inklusive Kreditlinien) an Unternehmen 
und Kredite an private Haushalte im Euro
raum ausgewirkt haben. Stichtag für die 
Angaben der an dieser Umfrage teilneh
menden Banken war der 7. Januar 2009. Der 
Bericht ist auf der Website der EZB (www.
ecb.europa.eu) in der Rubrik „Statistics“ un
ter „Money, banking and  financial markets/
Bank lending survey“ abrufbar.




